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Text 

Artikel 7 

Nachprüfung von Beschlüssen und Empfehlungen der Kommission 

Mit Ausnahme der in Artikel 3 vorgesehenen Beschlüsse unterliegen alle auf Grund dieses 
Übereinkommens von der Kommission angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen in gleicher Weise 
wie ihre sonstigen Beschlüsse und Empfehlungen der Genehmigung oder Änderung durch den Rat oder 
die Generalversammlung. 
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